
5. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die 

Durchführung der Brandverhütungsschau 
in der Stadt Jüchen vom 02. Oktober 2018 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), § 52 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophen-
schutzes -BHKG- vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762) geändert worden ist 
und der §§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 155) hat der Rat der Stadt Jüchen am 
10.10.2024 folgende 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Jüchen vom 
02. Oktober 2018 beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
 
Die Gebührensätze in der Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Jüchen vom 02. Okto-
ber 2018 wird entsprechend der Anlage geändert. 
 

Artikel 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.  
 
 
Anlage 1 
Gebührensätze 
 
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Jüchen vom 
02. Oktober 2018 gelten folgende Sätze: 
 
1. Durchführung einer Brandverhütungsschau am Objek t nach Dauer der 
    Amtshandlung 
     
    je angefangene Stunde pauschal 197,22 € 
 
2. Vorbereitung und/oder Nachbereitung der Brandver hütungsschau  
    entsprechend dem Arbeitsaufwand 
 
    je angefangene ½ Stunde pauschal 98,61 € 
     
    je angefangene ¼ Stunde pauschal 49,31 € 
 
3. Sonstige Leistungen, die unter Nummern 1-2 nicht  erfasst sind ( z.B. 
    Feuerwehreinsatzpläne, Brandschutzordnungen, Üb ernahme von 
    Brandmeldeanlagen) 
 
    je angefangene Stunde pauschal 197,22 € 
 
4. Fremdleistungen und Materialkosten werden nach A ufwand berechnet. 



 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Jüchen wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

• a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

• b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

• c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

• d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Jüchen vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Jüchen, den 10.10.2024 
 
 
Harald Zillikens 
Bürgermeister 
 
 
 
 


